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1. Teilbuch 

Ziviles Recht: Versöhnung, Mediation und demokra-
tischer Humanismus 
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Umwelt als Objekt zu betrachten. Denn in der Subjekt-Objekt-
Trennung besteht zumindest ein großer Teil ihres Wesens als 
Subjekt. Der Autonome darf zudem grundsätzlich etwa als Ei-
gentümer willkürlich über das Eigene und dann über bloße Sa-
chen zu herrschen. Anderseits gilt inzwischen das Wechselseitig-
keitsprinzip oder besser noch das (kantsche) Verallgemeine-
rungsgebot. Die Subjektstellung gilt danach für alle 
Mitdemokraten oder universell für alle Menschen. Aus dem Sub-
jekt wird damit eine bloßes Ko-Subjekt, das diese Rollen mit vie-
len anderen teilen und damit auch auf die absolute eigene Frei-
heit verzichten muss. Damit ist einerseits die Sklaverei, also die 
Versachlichung des Menschen auf der Ebene der kulturellen 
Grundnormen abgeschafft. Aber rechtstatsächlich kennen wir 
etwa die organisierte Zwangsprostitution und den Menschenhan-
del ebenso wie das Phänomen von Gewalt und Missbrauch in 
allen halbgeschlossenen Lebensgemeinschaften wie der Familie, 
den Heimen, den Internaten, den Gefängnissen, den Kasernen 
und bestimmten Sektenformen. Ihre Teil-Autonomie eröffnet die 
Möglichkeit zur Unterwerfung von Mitgliedern. Wir benennen 
und bekämpfen diese sozial-realen Erscheinungen mit dem nati-
onalen Strafrecht, dem staatlichen Polizeirecht und mit internati-
onalen Konventionen, aber auch mit außerstaatlich organisiertem 
Täter-Opfer-Ausgleich.  

Aus anthropologischer Sicht sind einzelne Menschen zudem zu 
einem solchen Wechsel der Grundhaltung gegenüber anderen 
Menschen scheinbar ohne besonders große Mühe befähigt. Gera-
de auf der politischen und der beruflichen Ebene schließen Men-
schen Koalitionen und Bündnisse und geben sie dann auch wie-
der auf. In allen engeren Beziehungen aber ist der Preis für Tren-
nungen und damit auch das Entgelt für die Freiheit von diesen 
Bindungen in der Form von kleineren oder größeren psychischen 
Verletzung zu zahlen und in der Veränderung des Selbst (der 
Identität, der Seele), aber auch des Wir-Bildes und allgemein am 
Menschenbild zu entrichten. Auch findet vielfach eine Ein-
schränkung der Fähigkeit zur Empathie (mit anderen) statt. Ver-
einfacht erfolgt offenbar, wie auch bei rein körperlichen Verlet-
zungen, eine Art von Rückzug in einen inneren Schonraum mit 
dem Ziel der Heilung, genauer der Vernarbung. Was für den ein-
zelnen gilt, dürfte auch auf Gemeinschaften zu übertragen sein, 
und zwar vor allem bei Demokratien, deren Gemeinschaften auf 
die einzelnen Menschen und ihr Wesen besonderen Wert legen, 
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am allseitigen schmerzhaft-bittersüßen Verzicht. Versöhnung 
bekräftigt zum Ausgleich die Rollen jedes verzichtenden Men-
schen als kleinen Herrn, der souverän auch mitfühlende, unver-
diente Gnadenerweise und asketische Selbstopfer zu erbringen 
vermag. Vor diesem Hintergrund bildet eine demokratische Zi-
vilgesellschaft aus sich heraus schon eine Art der Friedensgesell-
schaft, die um ihrer selbst willen Versöhnung einfordert.  

Zivilperson: Der Präambel-Demokrat, der mit vielen anderen Zi-
vilpersonen eine solche Zivilgesellschaft bildet, wird im Hinblick 
auf undemokratische Zivilisationen eine Gegenfrage stellen. Sei 
denn Versöhnung überhaupt denkbar ohne eine Art von wechsel-
seitiger Anerkennung von einzelnen Menschen oder auch ohne 
aktive streitbare Personen, die einander irgendetwas zu geben 
vermögen und sei es auch nur den Gewaltverzicht? Sich zu ver-
söhnen, so scheint es zumindest auf den ersten Blick, setzt in der 
Tat voraus, dass solche Personen vorhanden sind oder aufgebaut 
werden, die einerseits als freie streitbare Akteure auftreten und 
die sich anderseits als solidarische Nächste begegnen (können).  

2. Diese Art von Zivilgesellschaft hat zumindest vier Aufgaben, 
und ihre Komplexität ist am Ende mit einer Dreifaltigkeitsformel 
zu umschreiben: 

(1)  Sie bietet eine demokratische vor- und überrechtliche 
Grundlage, die gleichwohl eng mit dem Recht und seiner 
Praxis verbunden ist, indem sie sich und ihre Bedeutung 
recht selbstbewusst in den Präambeln vieler Verfassungen 
und internationaler Konventionen zeigt und diese damit 
stützt und rechtfertigt. Aber ohne das Recht existiert auch 
keine Zivilgesellschaft, jedenfalls keine im westlichen 
Sinne. Gesellschaft und Recht sind also untrennbar mitei-
nander verwoben, so wie es schon das alte Wort vom Bür-
gerrecht (civis) belegt, wie es das heutige Doppelwort von 
den nationalen Grund- und den allgemeinen Menschen-
rechten fortschreibt und wie es die Idee der Menschen-
rechte sogar in einer Art von Anthropologie ausdrückt. 

(2) Die Idee der Zivilgesellschaft hilft, die hoheitliche Macht 
des Staates einzugrenzen, indem dem vorrangig hoheitli-
chen demokratischen Rechtsstaat ein vor- und außerrecht-
liches Zivilmodell gegenübergesetzt wird.  
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Leitideen, der Menschenwürde und dem Rechtsstaat zu verbin-
den.  

Zu versuchen ist nun, diese Erwägungen in einen rechtskulturel-
len Zusammenhang einzubetten.  
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rensritus, dessen ritueller Kern in der öffentlichen, theaterartigen 
Wiederholung besteht, bewirkt die Einordnung des Konfliktes in 
das Leben der Schicksalsgemeinschaft und führt damit auch zu 
dessen Ver-sozialisierung. Aber aus der Sicht von Kläger und 
Beklagtem beinhaltet das dialogische Verfahren, das beide Par-
teien vor dem Recht als Personen achtet, bereits einen wesentli-
chen Teil der Streitauflösung. 

Dieses Hinführen findet dabei über eine verobjektivierende Art 
der Gewalt, etwa als heiliger, ritueller Formzwang statt. Mit die-
ser höheren Macht im Rücken erweisen sich dann aber auch die 
Vermittler-Personen kraft ihrer Funktion als besonders legiti-
miert und die individuellen Vermittler haben dann auch das poli-
tische Interesse an dieser Art der Legitimation durch Verfahren. 
Deren Eigenmacht bestimmt dann, wie die Rechtsgeschichte der 
Richter und der Richterkönige zeigt, auch das Ansehen der Ver-
mittler selbst. 

2. Im Hintergrund des vorstaatlichen Versöhnens stehen also 
zwei Arten von Gewalt, die nur halbfreiwillige Buße und die 
ebenso nur halbfreiwillige Unterwerfung unter ein Verfahren. 
Mit dem Verfahren, das durch feste Institutionen betrieben wird, 
tritt dann eine rituelle Sozialisierung ein. Vereinfacht werden die 
individuellen Konflikte sozialisiert und mit dem Ritus auch noch 
in eine übermenschliche Welt der ewigen und gleichsam natürli-
chen Wiederholungen entrückt und damit verfremdet. Das Kol-
lektiv gewinnt dadurch an Eigenständigkeit. Es verfolgt diese 
Aufgabe also auch im eigenen Gesamtinteresse. 

3. Einige Grundformen der Zivilisation  

1. Zu versuchen ist ferner, die Idee des Kollektivs als Zivilgesell-
schaft mit einigen Idealtypen zu umreißen. Sie alle bilden (soli-
darische) Nächsten- und (systemgerechte) Ordnungsgruppen, die 
in Streitfällen zwischen den Nächsten und bei sonstigen Ord-
nungswidrigkeiten auf beides, Versöhnung und Ordnung, setzen. 
Dabei setzt die Versöhnung den Streit und die Ordnung die Un-
ordnung voraus, sodass beide Paare  
                                                                                                           

Rechtstheorie, 1992, vgl. etwa: 155 ff. (zur Selbstreferenz und 
Selbstorganisation). Siehe auch: Frey, Subjekt, 1989, 99 ff. 

























 
186 

 

Auch für die schon bronzezeitlichen Städte208 dürfte es daneben 
schon immer ein komplexeres städtisches Handelsrecht gegeben 
haben, das vor allem gesamte Handelshäuser miteinander ver-
band.  

Athen, Alexandria und Rom stehen für die antiken Städte. Sie wa-
ren zugleich in ein Netzwerk weiterer Städte eingebunden. Das 
Christentum war zudem im gesamten europäischen Mittelalter 
von drei, zum Teil nur geistigen Tempelstädten beherrscht, dem 
katholischen Rom und orthodoxen Byzanz einerseits sowie dem 
idealen biblischen Jerusalem anderseits.  

Im hohen Mittelalter traten dann nach den stadtähnlichen Klos-
ternetzwerken gesamte Städtebünde, wie die Hanse, auf. Die Re-
naissance der Handelsstädte in Oberitalien und in den Nieder-
landen beruhte ebenfalls auf der Stadtidee. 

Auch die nachfolgenden absolutistischen Großstaaten besaßen 
Metropolen (Paris, Madrid, London, Wien) und verfügten über 
einen engen Verbund von höfisch-bürgerlicher Haupt- und Han-
delsstadt und einem Geflecht von Sonderstädten. 

(2) Demokratie und freie Menschen: Jede Art von Demokratie 
verlangt nach einer Art von politisch aktivem Volk. Die männli-
chen Unternehmer-Bürger der wehrhaften Handelsstädte, die 
schriftgebildeten Mönche und Nonnen der Klöster, die kriegeri-
schen Adligen an den Höfen bilden drei Blickwinkel und also die 
Trias des demokratischen Modellmenschen. Freiheit, Ausgleich 
und Kollektivität verkörpern sie in ihren Personenrollen ebenso, 
wie sie für die Idee eines sie schützenden, umschlossenen und 

                                           

208  Zur ersten Städtebildung um 3.500 v. Chr. im südmesopotamischen 
Raum mit zum Beispiel Uruk (250 Hektar, als mittelgroße Stadt mit 
bereits 25. 000 Einwohnern): Heinz/Nissen, Mensch, 2001, 149 ff., 
154 f., 155. Zur Bedeutung des Wassers in der Form der wechseln-
den Wasserspiegel, und der Regulierung von Wasser als Element der 
Herrschaft, 166 ff. Feste Handelsstädte sichern seit der Bronzezeit 
ein Netzwerk von geschützten Märkten des Nah- und Fernhandels, 
der vor allem auf Flüssen und über Meere stattfand. Zur Urbanisie-
rung schon in Zentralasien: Huff, Urbanisierungsansätze, 2005, 82 
ff., 90 (im antiken Partien (Persien und Nordafghanistan) in der 
Bronzezeit). 
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2. Teilbuch 

Humanes Strafrecht: Wesen, Geständnis und Versöh-
nung  
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leistung kann der Täter sich aber wieder zum Freund wandeln. 
Vor allem zum Liberalismus241 passt dieses Modell.  

Wildes und gezähmtes Tier: Eine ähnliche Alternative besteht 
darin, den Täter zum wilden Tier zu dehumanisieren. Dieses 
kann aber womöglich von seinem Herrn und Meister gezähmt 
werden. Die soziale Idee der Resozialisierung beinhaltet Elemen-
te dieses Modells. Auch Worte wie die Zivilisierung oder die 
Domestizierung des Menschen oder Gegenbegriffe wie der des 
Barbaren greifen ein solches Denkmodell zum Teil auf. Es zeigt 
aber auch einen gewissen Naturalismus. 

Verobjektivierung zur Gefahr und deren Unschädlichmachung: 
Die vierte Alternative lautet, den Täter völlig zu verobjektivieren 
und als bloße Gefahrenquelle zu deuten, die unschädlich gemacht 
werden muss. Danach wird der zu Bestrafende bis zum Beweis 
seiner Ungefährlichkeit neutralisiert. Die Sicherungsverwahrung 
bedient sich dieses Ansatzes. Der kalte von den Naturwissen-
schaften gestützte Utilitarismus begründet ein solches Denkmo-
dell. 

Religiöse Stellvertretung: In von Religionen politisch mitbe-
stimmten, meist zugleich naturnahen Gesellschaften erweisen 
sich kulturelle Strafregeln entweder als Teil eines unerforschli-
chen Weltgeistes oder als Teil einer gesamten Doppelwelt, bei 
der auch das irdische Sein von guten und bösen Dämonen be-
herrscht ist. Der Schadenseintritt, wie Krankheiten oder Ernte-
ausfälle, wird als Gottesstrafe für ein kollektives Fehlverhalten 
gedeutet oder als das Werk des Teufels. Religiöse Tabubrüche 
sind zu ahnden, Sündenböcke sind zu opfern. Naturkatastrophen 
und Schicksalsschläge erhalten auf diese Weise einen systemi-
schen Sinn und erfahren durch Opfer eine Ordnung. Der Opfern-
de wird dabei vom Verstoßenen wieder zum gehorsamen Diener. 
Sind die Verursacher Menschen, so hat etwa das Böse oder es 
haben bestimmte Teufel vom Täter Besitz ergriffen, so dass er in 
strengen Ritualen gereinigt werden muss.  

                                           

241  Siehe Montenbruck, Liberalismus und Menschenwürde demnächst 
online 2. Auflage, 2015.  
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dem Feind noch seine Ehre, also eine Art der Würde, belässt, ihn 
damit grundsätzlich als einen Freien und Gleichen ehrt und ihm 
zudem die Chance belässt, wieder in die Gemeinschaft zurückzu-
kehren und gegebenenfalls noch nach seinem Tode, also post-
hum, von einem Feind zu einem Freund zu werden. 

Mit dem Freund-Feind-Denken allerdings wird zum einen darauf 
verzichtet, transnational alle Menschen als eine Menschheit zu 
begreifen, die nur Nächste kennt und die Todesstrafe deshalb 
auch ablehnen müsste. Zum anderen bedeutet dieses Leitbild 
auch eine (jeweils nationale) Gemeinschaft aufzubauen, die nicht 
zwingend alle Menschen erfasst und die auch bereit ist, ihre Mit-
glieder zur gerechten Strafe faktisch auszusperren oder auch zu 
töten.  

Wer allerdings darin den Ausdruck von Freiheit sieht, etwa die 
Todesstrafe mit seiner Tat selbst gewählt zu haben, der setzt die 
Idee der Freiheit über die des Lebens und greift auch insofern auf 
das alte Kriegermodell zurück, das Ehre auch für das Jenseits 
verspricht. Immerhin wird diese alte Sicht nun auf alle Menschen 
ausgedehnt und ist nicht nur etwa einer (adeligen) Kriegerkaste 
oder den wehrhaften Männern vorbehalten, sondern geht mit ei-
nem politischen Wahl- und Mitgestaltungsrecht für alle Staats-
bürger einher.  

Mit dem Hinweis auf den Krieg ist zugleich auch schon auf den 
nächsten Aspekt übergeleitet: 

II.  Arten der Strafe 

1. Privatstrafe und öffentliche Strafe 

1. In der Strafrechtsgeschichte existieren offenbar zwei Groß-
gruppen von Strafen, die private und die öffentliche Strafe. Die 
Sühneverträge gehören mit dem eigenen Kernbegriff der Sühne 
zur ersten Gruppe. 
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und das Eigentum weniger bedeutend sind, weil sie arm und un-
terversorgt oder einem Clan-Denken verhaftet sind, einem fata-
listischen Glauben folgen oder ein religiös-asketisches Leben 
führen. 

5. Damit ist das kulturelle Feld des Strafens in vielfältiger Weise 
abgesteckt. Zu versuchen ist nun, den festen Kern des Strafens 
(wieder) sichtbar werden zu lassen.  
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